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1 Budget

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand 22'431'200Fr.                     

Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 11'309'400Fr.                     

Zu deckender Aufwandüberschuss 11'121'800Fr.                     

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 13'906'200Fr.                     

Einnahmen Verwaltungsvermögen -250'000Fr.                         

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 13'656'200Fr.                     

Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.                                   

Einnahmen Finanzvermögen -Fr.                                   

Nettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                                   

2 Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 15'801'282Fr.                     

Steuerfuss 78%

Erfolgsrechnung Zu deckender Aufwandüberschuss 11'121'800Fr.                     

Steuerertrag bei 78% 12'325'000Fr.                     

Ertragsüberschuss -1'203'200Fr.                      

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 von 78% (Vorjahr 78%) des 

einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.



 

 

 



 

 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 2'404'700 570'000 2'066'000 549'200

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1'226'900 111'400 1'121'100 105'100

2 Bildung 9'631'200 849'000 9'046'600 817'600

3 Kultur, Sport und Freizeit 554'500 92'700 504'300 66'800

4 Gesundheit 1'140'400 0 1'033'000 0

5 Soziale Sicherheit 3'560'400 1'236'500 3'111'500 1'090'100

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 1'655'200 406'600 2'066'100 423'800

7 Umweltschutz und Raumordnung 1'267'700 883'200 1'114'200 838'500

8 Volkswirtschaft 203'600 724'900 207'400 536'900

9 Finanzen und Steuern 786'600 18'760'100 695'200 18'449'900

Total Aufwand / Ertrag 22'431'200 23'634'400 20'965'400 22'877'900

Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss 1'203'200 0 1'912'500 0

Total 23'634'400 23'634'400 22'877'900 22'877'900

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)
Budget 2020 Budget 2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Zusammenfassung (Auszug/Darstellung gemäss Bericht Finanzplanungsgruppe) 

Die bewährte Finanz- und Aufgabenplanung wurde vom Gemeinderat und den Schulpflegen – für die Politische Ge-
meinde und die Sekundarschulgemeinde Knonau, Maschwanden, Mettmenstetten gemeinsam – unter Beizug des 
externen Finanzberaters M. Lehmann, Zürich/swissplan.ch, im rollenden Sinne überarbeitet. Sie zeigt in einer recht-
lich unverbindlichen Form die mutmassliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf. Der Planungsprozess 
umfasst drei Phasen: Analyse der vergangenen Jahre, Finanzpolitisches Ziel und Blick in die Zukunft (Prognosen, 
Investitionsprogramm nach Prioritäten, Steuerplan, Aufgabenplan, Planerfolgsrechnung und -bilanz, Geldflussrech-
nung, Kennzahlen).  
Nachfolgend werden die Ergebnisse summarisch dargestellt. 
 

Begrenzung Fremdverschuldung Angemessene Selbstfinanzierung 
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Plan Ziel Minimalwert  
 

Die ausserordentlichen Investitionen führen zu einer hohen 
Darlehensaufnahme. Der Maximalwert von netto 25 Mio. 
Franken wird am Ende der Planung exakt erreicht. 

Ohne hohe Grundstückgewinnsteuern liegt die Selbstfi-
nanzierung bereits ab 2020 unter dem Minimalwert. 
Durch die Aufwandsteigerung sinkt sie bis zum Ende des 
Plans auf 3 %, bloss ein Drittel des Minimums. 

Wirtschaftlichkeitsnachweis Attraktiver Gesamtsteuerfuss 
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Aktuell ist das Aufwandniveau unter dem Durchschnitt der 
zürcherischen Gemeinden. 

Der Plan rechnet ab 2020 mit einem um einen Prozent-
punkt tieferen Steuerfuss bei der Sek. Damit dürfte der 
Gesamtsteuerfuss unter dem kant. Mittelwert liegen. 

 



Finanzpolitische Ziele 

Der Finanzhaushalt soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten: 

Begrenzung Fremdverschuldung  Messgrösse 
Die sehr hohen Investitionen in die Raumentwicklung können, bei der Gemeinde, nicht 
ohne hohe Fremdverschuldung bewältigt werden. Vorübergehend dürfen die Schulden 
abzüglich Liquidität (Nettodarlehen) auf maximal 25 Mio. Franken ansteigen. Danach 
soll die Verschuldung innert zehn Jahren wieder auf höchstens 10 Mio. Franken redu-
ziert werden. Dafür ist ein deutlich über 100 %-iger Selbstfinanzierungsgrad nötig. 
Bei der Sekundarschule wird die Bandbreite mit dem Medianwert des Bruttoverschul-
dungsanteils der Haushalte im Kanton Zürich festgelegt. 

 Gemeinde 
Max. 25 Mio. Franken 
Innert 10 Jahren auf max. 
10 Mio. Franken sinkend 
 
 
Sekundarschule 
+/- 4 Mio. Franken 

   Angemessene Selbstfinanzierung  Messgrösse 
Um die üblicherweise anfallenden Investitionen zu decken und die Amortisation der 
Schulden zu ermöglichen, soll die Selbstfinanzierung in der Regel mindestens 10 % der 
Erträge ausmachen. Aufgrund der künftig hohen Schulden liegt der Zielwert bei der Ge-
meinde fünfzig Prozent höher. 

 Mindestens 10 % Selbstfi-
nanzierungsanteil 

Wirtschaftlichkeitsnachweis der laufenden Aufwendungen  Messgrösse 
In den einzelnen Bereichen sollen die Aufwendungen ohne Begründung nicht über dem 
kantonalen Mittelwert liegen. 

 Nettokosten vs. Median 
Kanton Zürich 

   Attraktiver Gesamtsteuerfuss  Messgrösse 
Um im Standortwettbewerb über gute Voraussetzungen zu verfügen wird ein stabiler 
und möglichst attraktiver, unter dem kantonalen Mittelwert liegender, Steuerfuss an-
gestrebt.  

 Steuerfuss unter kant. Mit-
telwert 

 

Kostendeckende Verursacherfinanzierung  Messgrösse 
Die Tarife der Gebührenhaushalte werden dem Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit 
entsprechend festgesetzt und dem Verursacher belastet. Vorübergehend resultierende 
Ertragsüberschüsse werden in die Spezialfinanzierung übertragen. Der Bestand soll 10 
% des Anlagenwertes zu Wiederbeschaffungskosten nicht übersteigen, aktuelle Ent-
wicklungen bezüglich Finanzierung werden berücksichtigt. 

 Stand Spezialfinanzierung 

Sollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so verändern, dass von 
anderen Planungsannahmen ausgegangen werden muss, wird mit einer Anpassung der Ziele oder anderen geeigne-
ten Massnahmen reagiert. 

Massnahmen 

Bei der Politischen Gemeinde werden die Ziele nur teilweise erreicht und es zeigt sich Handlungsbedarf. In erster 
Linie muss auf die Selbstfinanzierung geachtet werden. Um die Rechnung ausgleichen und die Selbstfinanzierung in 
Richtung des angestrebten Minimalwertes (10 %) steigern zu können, sind Verbesserungen von ca. 1 Mio. Franken 
p.a. nötig. Kann dies nicht mit striktem Kostenmanagement inkl. Leistungsverzicht erzielt werden, müsste der Steu-
erfuss um vier bis fünf Prozentpunkte höher angesetzt werden. Wird dies verfehlt, können die hohen Schulden von 
30 Mio. Franken nicht plangemäss reduziert werden. Selbstverständlich soll zur Begrenzung der Verschuldung das 
Investitionsprogramm überprüft werden, bloss wünschbare Projekte haben in der aktuellen investitionsintensiven 
Phase keinen Platz. Mit der Veräusserung von (unrentablem) Finanzvermögen könnte die Zunahme der Schulden 
abgebremst werden. 
Die Sekundarschule muss ihr Hauptaugenmerk ebenfalls auf die laufenden Ausgaben legen. Weil das aktuelle Kos-
tenniveau leicht über dem Mittelwert liegt, sollten die im Budget eingesetzten Ausgaben dem Maximalbetrag ent-
sprechen. Im Haushaltvollzug müssen mögliche Verbesserungsmassnahmen konsequent umgesetzt werden. 

  



 

Planungsgrundlagen 

Aktuell profitiert die Weltkonjunktur von fiskalischen Impulsen in den USA, umgekehrt sind der Euroraum sowie 
wichtige asiatische Volkswirtschaften in eine Abkühlungsphase eingetreten. Insgesamt überwiegen noch die Zei-
chen, die auf eine weiche Landung der Weltwirtschaft hindeuten. Die schweizerische Wirtschaft befindet sich in 
einer guten Gesamtverfassung. Die Beschäftigung steigt und die Arbeitslosenzahlen gehen zurück. Vor diesem Hin-
tergrund dürften die Löhne wieder stärker ansteigen. Wohnbauinvestitionen dürften schwächer ausfallen, umge-
kehrt wird anhaltend viel für Infrastrukturen ausgegeben. Bei den einzelnen Branchen fällt auf, dass der Rückgang 
im Finanzsektor abgeschlossen sein dürfte. Die erwartete Inflation bleibt weiterhin tief. Das Zinsniveau in der 
Schweiz dürfte erst allmählich und zusammen mit der Europäischen Zentralbank zunehmen. Es wird mit positiven, 
aber etwas moderateren Wachstumsraten der Schweizer Wirtschaft gerechnet. Allerdings bestehen diverse Risiken, 
welche zu unerwarteten Entwicklungen führen könnten: Eskalation der internationalen Handelskonflikte, allge-
meine Weltsicherheitslage (Kündigung INF-Vertrag etc.) und Konfrontationen mit und innerhalb der EU (inkl. Brexit). 

Einwohnerprognose 

 4'000

 4'500

 5'000

 5'500

 6'000

2
0

14

2
0

15

2
0

16

2
0

17

2
0

18

2
0

19

2
0

20

2
0

21

2
0

22

2
0

23

 

Aufgrund der Einwohnerprognose und der Analyse der 
Altersstruktur rechnet der Plan mit einer höheren Schü-
ler- und Klassenzahl. 

Finanzausgleich 

Mit einer Steuerkraft von ca. 85 % vom Mittelwert können Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich (aktuell bis 95 
%) erwartet werden. Entsprechend hängen die gesamthaft verfügbaren Mittel massgeblich von der Entwicklung der 
kantonalen Steuerkraft ab.  
Ausserdem besteht Anspruch (2018: 5 Einwohner) auf demografischen Sonderlastenausgleich; aufgrund der aktuel-
len Prognose dürfte diese Zahlung künftig zunehmen. Anspruch auf geografisch-topografischen Sonderlastenaus-
gleich besteht nicht. 

Neue Rechnungslegung (HRM2) 

Seit diesem Jahr wird die Rechnung nach den Vorgaben des neuen Gemeindegesetzes abgelegt. Mit dem Bilanzan-
passungsbericht per 1.1.2019 sind folgende wesentliche Veränderungen berücksichtigt worden: Eigenkapital +4 Mio. 
Franken und Nettovermögen +4 Mio. Franken. 
Der Finanzausgleich wird ab 2019 zeitlich abgegrenzt. D.h. die in der Erfolgsrechnung abgebildete Zahlung von Res-
sourcenausgleich stimmt mit der im entsprechenden Jahr erzielten Steuerkraft überein.



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand 22'431'200Fr.                     

Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 11'309'400Fr.                     

Zu deckender Aufwandüberschuss 11'121'800Fr.                     

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 13'906'200Fr.                     

Einnahmen Verwaltungsvermögen -250'000Fr.                         

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 13'656'200Fr.                     

Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.                                   

Einnahmen Finanzvermögen -Fr.                                   

Nettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                                   

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 15'801'282Fr.                     

Steuerfuss 78%

Erfolgsrechnung Zu deckender Aufwandüberschuss 11'121'800Fr.                     

Steuerertrag bei 78% 12'325'000Fr.                     

Ertragsüberschuss -1'203'200Fr.                      

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Mettmenstetten in der vom Gemeindevorstand 

beschlossenen Fassung vom 26.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Mettmenstetten finanzrechtlich zulässig, 

rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die 

Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Mettmenstetten 

entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des 

Gemeinderats auf 78% (auf Vorjahr 78%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital zugewiesen.
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